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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Rechtsanwaltsordnung geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Rechtsanwahsordnung vom 6. Juli 1868, 
RGBl. Nr. 96, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGB1.Nr. 497/1974, wird wie folgt 
,geändert: 

1. Der § 26 hat zu lauten: 

,,§ 26. Der Ausschuß besteht in Rechtsanwalts
kammern, un deren Liste am 31. Dezember des 
der Wahl des' Ausschuss,es voraIllgtlgangenen 
Kalenderjahrs nicht mehra:ls 100 Rechtsanwärite 
eingetr<1igen sind, aus 8 Mitgliedern, mit 101 bis 
200 Rechtsanwälten aus 10 Mitgliedern, mit 201 
bis 500 Rechtsanwälten ,aus 15 Mi,tgliedern und 
mit mehr ·,als 500 Recht'~a,nwälten aus 30 Mit
gli~dern .. Der Bräsident und ,die Präsideiliten
Stellvertreter ,Slind Mitglieder ,des Ausschusses. 

Besteht der Ausschuß aus miIllde&tens 10 Mit
~liedern, 50 sind ,die im § 28 Abs. 1 Buch
staben b, d, f, g und i ,aufgezählten Aufgaben, 
ferner die Aufsicht über Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter, .die Bestel1ung von 
Rechtsanwälten nach § 45 Ahs. 2 bis 4 sowne die 
Zuerkennung von Leistungen aJus der Versor
gungseinrichtung in Abtemungen zu erled'igen. 
Die AbtJeilungen bestehen aus 5 Ausschußmit
gliedern. Der Ausschuß hat die Abteilungen 
zusammenzusetzen und die Geschäfte unter die 
Abteilungen zu verteilen. 

Im Ausschuß und inden Abteilungen führen 
der PräSlident, ein Präsidenten-Stellvertreter oder 
das an Lebensjahr,en älteste Mitglied den Vor
sitz. 

Der Ausschuß und .die Abteilungen ,entscheiden 
mit einfacher Mehrheit. Der Vorsitzende hat nur 
bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. Zur Be
.schlußfassung des Ausschusses und der Abteilun~ 
gen ist jeweilsc1ie Anwesenheit von mindestens 
,der Hälfte ihrer Mitglieder erforderlich; 

Gegen den Beschluß einer Abteulung kann 
binnen 14 T<1igen nach Zustel1ung des Beschlusses 
Vorstellung erhoben wenden; über diese ,ent
scheidet der Ausschuß." 

2. Die Ahs. 1 bis 3 Ides § 27 haben zu lauten: 
"Der Pienarversammluilig sind foLgende An

gelegenheiten Ziugewiesen: 

a) die Festsetzung ihrer Geschäftsordnung 
und der des Ausschusses sowie der Satzung 
der Versollgungseinnichtung; 

b) die W,ahl des Präsidenten, der Präsidenten
Stellvertlleter und ,der Mitglieder des Aus
schusses ,der Kammer sowie der dem Rechts
anWlaltsstand angehöl1igen Prüfun.gskom
missäre ,zur Rechtsanwahsprüfung; 

c) 'die Festsetzung der Ausgahen der Kammer 
für humanitälle Standeszwecke, soweit dies·e 
über die nach den §§ 49 und 50 vorgesehe
nen Leistungen aus der Versorgung·seinrich
tung hinausgehen, wobei auf die w:irtscha.ft
liche Leistungsfähigkeit der Kammermit
glieder Bedacht zu nehmen ist; 

d)die Festsetzung der J aihresbeiträge der 
Kammermitgliederzur Bestreitung ,der 
Verw:alnuIllgsaJusLa,gen der Kammer und der 
Beiträge der Kammermitglieder zur Dek
kung der Ausga.ben im Sinn ,des Buch
staben c; 

e) ,der Vor,ansch1a,g ,der Einnahmen und 
Ausgaben .sowie die Prüfung und Genehmi
gung der Rechnung,en ,der Kammer; 

f)die Anträge ·auf Knderun,g der Sprengel 
bestehender und B~1dung neuer Rechts
an waltskammern. 

Die Beiträg,e nach Buchsta:be cl sind für 'a:lle 
Kammermitglieder gleich hoch zu bemessen; sie 
können in berücksichtigung,swürdigen Fällen ge
stundet oder nachgesehen weroen. In Recht5-
anwaltska.mmern, in denen es wegen der Unter
schiede in der wirtschaftLichen Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Kammermitglieder erforderlich ,ist, 
hat die Beitra,gsoJ:1dnul1Jg zu bestimmen, daß die 
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2 322 ,der Beilagen 

Höhe der Beiträge nach Maßgabe des perso11!el
len U mf,anges oder der ,Ertra.gslage Ider Kanzlei 
,abgestuft wird. 

Inder PlenarversammLung führender Präsi
dent und in seiner Verhinderung ein Präsidenten
SteUvertr,eter, bei Idel"en Verhinderung das an 
Lebensjahren älteste anwesende Mitglied ·des Aus
schusses den VOl"si:1lZ." 

3 .. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 27 wer
,den zu Abs. 4 und 5. 

Artikel II 

Der Art. VI .des Ges·etzes vom 16. November 
1906, RGBl. Nr. 223, wird aufgehoben. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tri~t niirt: ,dem 1. De
zemher 1976 in Kraft. 

(2) Sofern der Ausschuß einer Rechtsanwalts
kammer 11!icht bereits aus der im § 26 Abs. 1 der 
Rechtsanw,altsordnung in der F,assung ,dieses Bun
.desgesetzesangeführten Anzahl' von Mitgliedern 
besteht, ,ist die Wahl ,der neuen Mitglieder inner
halb von neun Mon,aten nach dem Inkrafttreten 
,dieses BJundesgesetzes durchrufühnen. Bis zur 
Durchführun,g dieser Wahl besteht der Ausschuß 
aus der bishenigen Anzahl von Mitlgliedern. 

,(3) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
ist ,der .ßundesministler für JUSti1Z betran.t:t. 

Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

Der Venfassuiligsger.ichtshof -hat mit Erkennt
nis vom 29. Juni 1976, G 39/75-14, V 34-41/ 
75-14, ,das GesetzespriHungsverfahren hinsichtLich 
des § 26 Abs. 2 und 3 ,der Rechtsanwaltsordnung 
und der Worte "die FeststeUungder Beiträge 
der Mitlj~Lieder" -im § 27 Abs. 1 Buchstabe rd der 
Rechtsanwaltsol"dnung mit der Begründung ein
gestellt, daß diese Bestimmungen wegen der 
darin enthaltenen fo=~lgesetzLichen Ermächti
gungen nicht dem Art. 18 Abs. 2 ides Bundes
Verfassun,gsgesetzes entsprechen und ~hnen ,daher 
durch das neuerliche VoIlWlirksamwerden des 
Bundesverfassungsgesetzes am 19. Dezember 1945 
derog,iert worden ist, sodaß .sie seit ,d~esem Zeit
punkt nicht mehr dem Rechtsbesta11!d angehören. 

Der Verfiassungsgerichtshof hat ferner mit 
d~esem Erkenntlnis unter anderem einige lauf den 
erwikhnten Gesetzesstlellen benihende Bestimmun
gen ,der Geschäftsondnung, der Geschäftsvertei
lung der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nieder
österreich und ,das Burgenland sowie deren Bei
tragsondnungen für ,die Jahre 1972, 1973 und 
1974 mangels ausreichender gesetzlicher Gru11!d
lage als .gesetzw:idnig ,aufgehoben. Diese Auf
hebungen treten mit Ahl3Juf ,des 29. Dez,ember 
1976 in Kraft. 

Um dem Erkenntnis des Venfassungsgerichts
hofs RechnUilig ,zu tragen und ,den R,echtsanwa.lts
kammern eine entsprechende ,gesetzliche Gru11!d
lage für ,die Regelung der betreffenden Arrgele
genheiten zu ,g,eben, sind imwesent1lichen foLgende 
gesetzgebel1ische Maßnahmen erfonderJ.ich: 

1. Es ist anstelle .des § 26 Abs. 2 ,der Rechts
anwaltsordnung hinsichtlich der Beschlußfähig
keit des Ausschusses jedenfalls ein Anwesenheits
quorum und, um jegliche Zweifel auszuschließen, 
auch ein Abstimmungsquorum festzulegen. 

2. Um in größeren Rechtsanrwaltskammern 
die Ausschußtätigkeit z.u erleichtern, sind -
wie dies schon durch die 7. Gerichtsentlastungs
novelle, BGBl. Nr. 6/1932, allerdings in der vom 
Verfassungsgerichtshof mit dem vorliegenden 
Erkenntnis festgestellten unzulässi.gen Art, im 
§ 26 Abs. 3 der RechtsanwaItso1"dnung eingeführt 
worde.n ist - Abteilungen vorzusehen, wobei 
besonders auch .deren Zusammensetzung, Auf
gabenhereich und Beschlußfähigkeit genau zu 
regdn sind. 

3. Da es bisher an einer gesetzlichen Regelung 
üher die Zusammensetzung der Ausschüsse der 
Rechtsanwaltskammern f.ehlt, die Festsetzung der 
Anzahl der Ausschußmitglieder nach § 27 Abs. 1 
Buchstabe b vielmehr der Plenarversammlung 
überlassen ist, was verfassungsrechtlich hedenk
lich sein könnte, und übeI1dies -..:. wie oben er
wähnt - die Bildung von Abteilungen von der 
Größe des Ausschusses ahhängig sein soll, ist 
auch genau zu bestimmen, aus wie vielen Mit
gHedern ein Ausschuß zu bestehen hat, wobei 
die Anzahl ,der Ausschußmitglieder in einem 
angemessenen Verhältnis zur Anzahl der Mit
glieder ,der betreffenden Rechtsanwaltskammer 
stehen soll. . 

4. Es ,ist genau festzulegen, in welchem Aus
maß und nach welchen Gesichtspunkten die 
Kammermitglieder zu Beiträgen, iUnd zwar einer-
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seits zu sO'lchen für.humanitäre Standeszwecke, 
sO'weitdiese über die gesetzlichen Versorgungs
anpruche hinamigehen, und andererseits rur Be
streitung des Verwaltungsaufwandes der Kammer, 
heranzuziehen sind.' , 

Der vO'rliegende Entwurf trägt diesen über
legungen Rechnung. Arulere, durch das gegen
ständliche Erkenntnis des Ver.fassungsgerichtshofs 
nicht bedingte Knderungswünsche der Rechts
anwaltschaft können in d~esem Entwurf schon 
wegen der äußerst kurzen, bis zum Außerkraft
treten der Verordnungsbestimmungen zur Ver
fügung stehenden Zeit nicht berücksichtigt wer
d,en. 

Die Durchführung des entwO'rfenen Bundes
gesetz,es wird dem Bund keine erhöhten Ver
walrtungskO'sten verursachen. 

Mit ider VO'llziehung ,des entwO'rfenen Bundes
gesetzes ist gemäß der Verteilung der Zuständig
keiten der einzelnen Bundesministerien der Bun
desminister für Justiz zu betra,uen. Die Zu
ständigkeitdes Bundes zur Erlassung dieser bun
desgesetzlichen Neuregelung gründet sich auf den 
Art. 10 Abs .. 1 Z. 6 B-VG. 

Zur Z.t 

11. Besonderer Teil 

Zum Artikel I 

Der § 26 willd neu gestaltet urul enthält nun
mehr ausschließlich Regelungen über den Aus
schuß und die Abteilungen. 

Im . Abs. 1 wird zunächst f,estgelegt, aus wie 
v-ielen Kammermitgliedern ein Ausschuß zu be
stehen hat. Die Anzahl der Ausschußmitglieder 
ist in ein Verhältnis .zur Anzahl der Kammer
mitglieder, alsO' der in der Liste der betreffenden 
Rechtsanwaltskammer an einem bestimmten Stich
tageingetra,genen Rechtsanwälte, gebracht wO'r
den. Hiebei rist .eine möglichst, weitgehende An
näherung an ,die bestehenden Größen der Aus
schüsse angestrebt wO'rden. Daß der Präsident 
und d~e Prä!liJdentlen-Stellv·ertreter MitgLieder 
des Ausschusses und ,daher in -die Anzahl der 
Ausschußmitglieder einzubeziehen sind, ist dem 
geltenden § 26 Abs. 1 entnommen. 

. Der Abs. 2 sieht eine genaue Regelung ,der 
Einrichtung vO'nAbteilungen vor. Es sO'llen 
diese in Rechtsanwaltskammern, deren Aus
schuß aus mindestens 10 Mitgliedern besteht, 
gebildet werden. Dies ist - wie schon ,in ,den 
Erla;uterungen zum Art. XII Z. 2 der Regierungs
vO'rlage 223 BlgNR IV. GP ausgeführt wO'rden 
ist - für ein rasches und gedeihliches Arbeiten 
in großeren Ausschüssen dringend geboten. 

Weiter wird ,im Sinn des Erkenntnisses ,des 
Verfassungsge.richtshofs 'gena,u abgegrenzt, 
welche Aufgaben vO'n den Abteilungen zu er-

ledigen sind; alle übrigen in dieser Aufzählung 
nicht genannten Angelegenheiten des Ausschusses 
können demnach nur von diesem selbst behandelt 
werden. Bemerkt wird, daß unter "Aufsicht 
über Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter" 
besO'nders Aufgaben ,im Sinn des § . 23 zweiter 
Satz der Rechtsanwaltsordnung und des § 1 
Abs. 1 des Dis·ziplinarstatuts zu verstehen sind. 

Schließlich sieht der Abs. 2 noch die Zusam
mensetzungder Abtleilungen und die Erlassung 
einer festen Geschäftsverteilung für die Abtei
lungen ·durch den Ausschuß vO'r. 

Der Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem 
geLtenden Abs. 4. Die entsprechende Regelung 
über den Vorsitz in der Plenarversammlung 
wird systematisch richtig im § 27, ünd zwar im 
Abs. 3, in der Fas,sung ,des vO'rliegenden Entw~rfes 
getrO'ffen. 

Der Abs. 4 legt das vom Verfassungsgerichts
hof vermißte AnwesenheitsquO'rum fest, und 
zwar ·sowohl für den Ausschuß als auch für die 
Abteilungen mit der Hälfte ihrer jeweiligen 
Mitglieder, wO'durcheinerseits eine repräsentative 
z.usammensetZiungund andererseits eine wünschen·s
werte Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist. 
Dieser Absatz enthält aber auch ausdrücklich ein 
AbstimmungsquO'rum, das sich bisher - wie 
auch der VerfassungsgerichtshO'f erwähnt hat -
nur aus der Bestimmung des .geltenden § 26 
Abs. 5 ergibt, wO'nachder Vorsitzende bei Stim
mengleichheit ein Stimmrecht'hat. 

. Der Abs. 5 entspricht im wesentlichen dem 
geltendelJ. Abs. 6, verlängert jedO'ch die Frist 
zur Erhebung der Vorstellung in AngIeichung 
an die allgemeinen Rechtsmitte1fristen auf 
14 Tage. 

Zur Z. 2 

Im Abs. 1 des § 27 wird im Buchstaben c die 
gesetzliche Grundlage für die Festsetzung von 
Ausgaben der Kammer für humanitäre Zwecke 
vorgesehen, die über die in den §§ 49 und 50 
geregelten Leistung.en aus der Venorgungsein
richtung hinausgehen, auf die alsO' kein gesetz
licher Anspruch besteht. Es handelt sich hiebei 
vO'r allem um die vO'n ,den meisten Rechtsanwalts
kammer~ hereits seit J ahrzehnt'in gewährten 
sogenannten Sterbegelder und Todfallsbeiträge, 
die bisher auf Grund des Art. VI des Gesetzes 
vO'm 16. NO'vember 1906, BGBl. Nr. 223, der 
insO'weit auch nach dem Inkrafttreten ,der gesetz
lichen Regelung der Alters-, Berufsunfähigkeits
und HinterbliebenenversO'rgun,g durch das Bun
desgesetz BGBl. Nr. 570/1973, von Bedeutung 
geblieben ist, aus einem Teil der Kammerbeiträge 
geleistet wor,den sind. Gerade diese Regelung, 
die es der Plenarversammlung überlassen hat, 
einen Teil der Kammerheiträge für humanitäre 
Standeszwecke zu widmen, ist aber vO'm Ver-
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4 322 der Beilagen , 

fassungsgerichtshof bemängelt wor,den. Es soll 
daher diese Vermengung der Beiträge für huma~ 
nitäre Standeszwecke und für den Verwaltungs
aufwand der Kammer beseitigt werden. Zu 
diesem Zweck wird zunächst zwischen den Aus
gaben der Kammer für Leistungen ZiU humanitä
ren Standeszw,ecken und ·den Verwaltungs aus
gaben unterschieden. Sodann werden Beiträge 
einerseits für die Auslagen für humanitäre 
Standeszwecke und ,andererseits für die Verwal
tungsauslagen vorgesehen (Buchstaben c und d). 

Im Abs. 2 wird hiezu festgestellt, daß beide 
Beiträge für alle Kammermitglieder gleich hoch 
sein miissen. Die Höhe der Beiträge bestimmt 
sich ,demnach auf Grund der ,festgesetzten Aus
lagen für die humanitären Standeszwecke, bei 
deren Bemessung - wie dies schon derzeit im 
§ 52 Abs. 4 vorgesehen ist - auf die wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit der Kammermitglieder 
Bedacht zu nehmen ist, IlInd ,der auflaufenden 
Verwaltungsauslagen einerseits und aus ,der An
zahl der Kammermitglieder ander,erseits. 

Es wird allerdings - ähnlich wie nach § 53 
Abs. 2 - votgesehen, daß in Rechtsanwalts
kammern, in denen es wegen der unterschied
lichen Einkommensstrukturder einzelnen Kam
mermitglieder ,erforderlich ist, in der Beitrags
ordnung nach objektiven Gesichtspunkten, näm
lich dem personellen Umfang und der Ertragslage 
der Kanzlei, gewisse Abstufungen vorzunehmen 
sind. 

An die Stelle des bisherigen Buchstaben b 
über ,die F,estsetzung der Anzahl ,der Ausschuß
mitglieder ist die jetzt verfasSIUngsrechtlich un
bedenkliche Regelung ,des § 26 Abs. 1 in der 
vorgeschlagenen Fassung getreten. 

Die übrigen Buchstaben des Abs. 1 sind mit 
geringfügigen sprachlichen Änderungen und 
Klarstellungen aus dem geltenden § 27 Abs. 1 
übernommen worden. 

Bemerkt wird, daß die im § 27 enthaltene 
Aufzählung der Aufgaben der Plenarversamm-

lung keine erschöpfende ist, sondern auch an 
anderer Stelle der Rechtsanwaltsordnung, bei
spielsweise im § 51, oder in anderen Gesetzen, 
beispielsweise im § 18 Abs. 2 des Richterdienst
gesetzes, BGBl. Nr. 305/1961, über ,die Wahl der 
Prüfurigskommissäre für die Richteramtsprüfung, 
Befugnisse der Plenarv,ersammlung vorgesehen 
sind. 

Wie bereits unter der Z. 1 IZium § 26 Abs. 3 
erwähnt, ist die Bestimmung über den Vorsitz 
in ·der Plenarversammlung mit einer auf Wunsch 
der Rechtsanwaltschaft vorgenommenen Ergän
zung aus systematischen Gründen aus dem gelten
dene § 26 Abs. 4 als Abs. 3 in den § 27 zu über
nehmen. 

Zum Artikel 11 

Durch ,die Neuregelungeinei Einrichtung für 
humanitäre· Standeszwecke ,durch den vorge
schlagenen § 27 Abs. 1 Buchstabe c ist ,diese -
verfassungsrechtlich bedenkliche - Gesetzesstelle, 
nachdem sie bereits durch die gesetzliche Rege
lung der Alters-, Berufsunfäh~gkeits- und Hinter
bliebenenversorgung durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 570/1973 weitgehend an Bedeutung 
verloren hat, nunmehr zur Gänze gegenstands
los geworden und daher ,aufzuheben. 

Zum Artikel III 

Dieser Artikel enthält die erforderlichen 
Schluß- und übergangsbestimmungen. 

Der Abs. 1 legt den Zeitpunkt des Inkraft
tretens fest, wobei auf ,den Umstand Bedacht 
genommen worden ist, daß die Aufhebungen 
der auf den, gegenständlichen Gesetzesbestimmun
gen beruhenden Verordnungsbestimmungen auf 
Grund des Erkenntnisses des Verfassungsgerichts
hofs am 29. Dezember 1976 in Kraft treten. 

Der Abs. 2 enthält die übergangsbe!>timmung 
für die Zusammensetzung der Ausschüsse. 

Der Abs. 3 eInhält die Vollzugsklausel. 
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'Anhang 

Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der' geltenden und 
, in der Fassung des Entwurfes , . 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 26. Der Präsident und die Präsi.denten
Stellvertreter sind' Mitglieder des Ausschusses. 

In der. Geschäftsordnung ist ~u bestimmen, 
wie viele Mitglieder (Ersatzmänner) zur Be
schlußfähigkeitdes Ausschusses anwesend sein 
müssen. 

In der Geschäftsordnung kannbestimmt wer
den, daß Beschlüsse des Ausschusses in Abtei
lungen, gefaßt werden können., In diesem Fall 
hat die Geschäftsordnung zu bestimmen, in 
welcher Weise die einzelnen Abteilungen gebildet 
werden, wie viele Mitglieder (Ersatzmänner) zur 
Beschlußfähigkeit einer Abteilung anwesend sein 
müsse'n und welche Angelegenheiten nicht in 
Abteilungen, sondern nur im' Ausschuß' selbst 
zu behandeln sind. 

Der Präsident und in seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter führt in der Kammer und im 
Ausschuß den Vorsitz. Bestehen mehFere Abtei
lungen, so führt in ihnen ·der Präsident oder ein 
Präsidenten-:-Stellvertreter den Vorsitz, 1n ihrer 
Verhinderung aber das Mitglied, das unter den 
in ,der Abteilung anwesenden Ausschußmit
gliedern am längsten dem Ausschuß angehört. 

Der Vorsitzende hat nur bei Stimmengleichheit 
ein Stimmrecht. 

Wer sich durch den Beschluß ·einer Abteilung 
beschwert erachtet, kann binnen acht Tagen 
nach Zustellung des Beschlusses Vorstellung er
heben, über die der Ausschuß entscheidet. 

. . , 

Neu e F;l s s u n g: 

§ 26. Der Ausschuß besteht in Rech>tSanwalts
kammern, in deren Liste am 31. Dezember des 
der Wahl des Ausschusses vOl1angegangenen 
Kalenderjahrs nicht mehr aJ.s 100 Rechtsanw:vlte 
eingetragen sind, aus 8 Mitgliedern, mit 101 bis 
200 Rechtsanwälten aus 10 MitgLiedern, mit 201 
bis 500 Rechtsanwälten a:us 15, Mitgliedern und 
mit mehr als 5QO Rechtsanwälten' aus 30 Mit
gliedern. Der Präsident und die Präsidenten
Stellvertreter sind Mitglieder des Ausschusses. 

Besteht ,der Ausschuß aus mindestens 10 Mit
gliedern, 50 sind .die 1m § 28 Abs.' f Buch~ 
staben b, d, f, g und i aufgezählten Aufgaben, 
ferner die Aufsicht über Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter, ,die Bestellung von 
Rechtsanwälten nach§ 45 Abs. 2 bis 4 sowie ,me 
Zuerkennung ",on Leistungen aus ,der' Versor
gungseinrichtung in Abteilungen zu er1~digen. 
Die Abteilungen bestehen aus 5 Ausschußmit
gliedern. Der Ausschuß hat die Abteilungen 
zusammenzusetzen und die Geschäfte ·unter die 
AbteiLüngen zu ve11teilen. 

Im AUrSschuß und in .den Abteilungen führen 
der Präsident, ein Präsidenten-Stellvel'treter oder 
das ,an Lebensjahren älteste Mit;gLied den Vor
sitz. 

Der Ausschuß und ·die AbteilullJgenentsch.eiden 
mit einfacher Mehrheit. Der Vorsitzende hat nur 
bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. Zur Be
schlußfassung .des Ausschusses und der AbteiLun
gen ist jeweils die Anwesenheit von millJdestens 
der Hälfte ihrer MitJglieder erfol1derlich. 

Gegen den ,Beschluß: einer', Abtei1ung kann 
hinnen 14 Tagen nach Zustellung des Beschlusses 
'Vorstellung erhobenwe-tden; über dieseent
scheidet .der Ausschuß,; '. ' 
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Geltende Fassung: 

§ 27. Der Plenarversammlung sind folgende 
Angelegenheiten ~ugewies:en: 

a) die Festsetzung ihrer Geschättsordnung 
und der des Ausschusses sowie der Satzung 
der Versorgungseinrichtung; 

b) die Festsetzung der Zahl ihrer Ausschuß
mitglieder; 

c) :die Wahl ,des Vorstandes und des Aus
schusses der Kammer sowie der dem 
RechtsanwaltSstand angehörigen Prüfungs
kommissäre zur Rec:htsanwaltsprüfung; 

d) der Voranschlag der Einnahmen und Aus
gaben der Kammer und des Ausschusses, 
die Feststellung der Beiträge der Mitglieder, 
sowie die Prüfung und Genehmigung der 
Rechnungen der Kammer und des Aus
schusses; 

e) ..... 

f) Anträge auf itnderung der Sprengel 
bestehender und Bildung neuer Rechts
anwaltskammern. 

Die Plenarversammlung ist heschlußfähig, 
wenn mindestens ein Zehntel der Kammermit
glieder anwesend ist; sie faßt ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit. Zur, Beschlußfassung 
über die Geschäftsordnungen der Rechtsanwalts
kammer und des Ausschusses sowie über die 
Satzung der Versorgungseinrichtung ist jedoch 
die Anwesenheit von mindestens einem Drittel 
der Kammermitglieder und eine Mehrheit von 
zwei Dritteln erforderlich. Der Vorsitzende hat 
nur bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. 

Ne,ue Fassung: 

Der Plenarversammlullig sind folgende An
,gelegenheiten ZlUgtW~esen:' 

a) d1e Festsetzung ihrer Geschäftsol'ldnung 
und der ,des A,usschusses sowie ,der Satzung 
der Versorgun:gseinrichtung; 

b) die W:ahl des Präsidenten, der Präsidenten
Stel'lvertreter und der MitlgLieder des Aus
schusses ,der Kammer sowie der dem Rechts
anw,ahsstand angehör~gen Prüfungskom
missäre zur Rechtsanwa1tsprüfung; 

c) die Festsetzung der Ausgaben der Kammer 
für humanitä're Standeszwecke, soweit diese 
üherdie nach ,den §§ 49 und 50 vorgesehe
nen Leistungen 3;US der Versocgun,gseinrich
tung hinausgehen, wobei a,uf die W1irtscha;ft
Liche Leistungsfähigkeit der :KJamtnermit
glieder Bedadlt zu nehmen ist; 

d) die Festsetzung der Jahresbeiträge der 
Kammermitglieder zur Bestreitung der Ver
waltungsauslagen der Kammer und der Bei
träge der Kammermitglieder zur Deckung 
der Ausgaben im Sinne des Buchstaben c; 

e) der Voranschlag der Einnahmen und Aus
gaben sowie die Prüfung und Genehmi
gung der Rechnungen der Kammer; 

f) die Anträge auf itnderung der Sprengel 
bestehender und Bildung neuer Rechtsan
waltskammern. 

Die Beiträge nach Buchstabe d sind für alle 
Kammerniitglieder gleich hoch zu bemessen; sie 
können in berücksichtigungswürdigen Fällen ge
stundet oder nachgesehen werden. In Rechtsan
waltskammern, in denen es wegen der Unter
schiede in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Kammermitglieder erforderlich ist. 
hat die Beitragsordnung zu bestimmen, daß die 
Höhe der Beiträge nach Maßgabe des personellen 
Umfanges oder der Ertragslage der Kanzlei abge
stuft wird. 

In der Plenarversammlung führen der Präsi
dent und in seiner Verhinderung ein Präsidenten
Stellvertreter, bei deren Verhinderung das an 
Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des Aus-
schus~es den Vorsitz. ' 

unverändert 
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322 der Beilagen 

Die Geschäftsordnungen der Rechtsanwalts:' 
kammern und der Ausschüsse sowie die Satzun
gen der Versorgungseinrichtungen bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung durch 
den Bundesminister für Justiz. Sie sind diesem 
innerhalb eines Monats nach der Beschlußfassung 
vorzulegen. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn ·die Geschäftsordnungen und die Satzungen 
dem Gesetz entsprechen. Wird die Genehmigung 
nicht innerhalb von drei Monaten versagt, so 
gilt sie als erteilt. 

unverändert 
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